Dienstvereinbarung über eine leistungsorientierte Bezahlung 
zwischen der Dienststelle/dem Arbeitgeber XY vertreten durch ..... und dem Personalrat/Betriebsrat der Dienststelle XY 
– im Folgenden Personalrat/Betriebsrat genannt – 
Präambel 
Mit Einführung des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) zum 01.10.2005 ist die Vergabe einer variablen, leistungsorientierten Bezahlung ermöglicht worden. Ziel der leistungsorientierten Bezahlung (im Folgenden LOB) ist es, die Effizienz und Effektivität in der Kommune zu stärken sowie die Arbeitsmotivation und die Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu steigern. Aus Gründen der Gleichbehandlung ist es notwendig, dass die LOB nicht nur auf die Beschäftigten, sondern auch entsprechend auf die Beamtinnen und Beamten angewandt wird. LOB ist lediglich ein „kleiner Baustein“ eines Gesamtkonzeptes zur Veränderung von Personalentwicklung und Personalführung im öffentlichen Dienst. Auch dürfen andere Elemente, wie beispielsweise immaterielle Anreize und das Vorschlagswesen, nicht vernachlässigt werden. 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftig- ten der Dienststelle/des Arbeitgebers XY, die unter den Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) fallen. Sie gilt nicht für die in §1 Abs.2 TVöD genannten Beschäftigten. Sie ist entsprechend auf die Beamtinnen und Beamten der Dienststelle XY anzuwenden. (2) Es besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das XX. Lebensjahr überschritten haben, freiwillig auf die Systeme zur Beurteilung ihrer Leistung verzichten. Dies bedarf einer schriftlichen Verzichtserklärung. Der Verzicht führt dazu, dass kein Anspruch auf leistungsorientierte Bezahlung besteht. Der Verzicht kann jederzeit durch die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter widerrufen werden. 

§ 2 Betriebliche Kommission 
(1) Die Entwicklung der Bewertungsmethoden erfolgt in Absprache mit der betrieblichen Kommission. Deren Mitglieder werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Betriebs-/Personalrat aus dem Betrieb benannt. (2) Die Kommission benennt eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden. Der Vorsitz hat jährlich im Wechsel zwischen einer Vertreterin/einem Vertreter aus der Reihe der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu erfolgen. (3) Die Kommission ist beschlussfähig, wenn drei Viertel der Mitglieder anwesend sind. Die Kommission stimmt mehrheitlich ab. Im Falle der Nichteinigung hat die/der Vorsitzende ein doppeltes Stimmrecht. (4) Die Aufgabe der Kommission besteht in der Ent- wicklung und Einführung des betrieblichen Systems. Ferner ist die Kommission für etwaige Beschwerden zuständig. Die Beteiligungsrechte des Personal-/Be​triebsrates bleiben unberührt.
(5) Bei Bedarf kann auf Antrag der Hälfte der Kommis​sionsmitglieder die betriebliche Kommission für fach​bezogene Themen weitere, nicht stimmberechtigte Mitglieder zu den Beratungen hinzuziehen. Insbeson​dere kann die betriebliche Kommission bei Beschwer​den die Beschwerdeführer anhören. Die durch die Tä​tigkeit der Kommission entstehenden Kosten trägt der Arbeitgeber. Der Kommission ist das für ihre Tätigkeit aus dieser Dienst/-Betriebsvereinbarung erforderliche Datenmaterial zur Verfügung zu stellen.

(6) Die Kommission kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§3 Leistungsentgelt

(1) Das Leistungsentgelt wird zusätzlich zum Tabel​lenentgelt als Leistungsprämie, Leistungszulage oder Erfolgsprämie gewährt. Die Leistungsprämie ist in der Regel eine Einmalzahlung auf der Basis einer Zielverein​barung, die der Arbeitnehmer erfüllt hat. Die Leistungs​zulage ist in der Regel eine monatlich wiederkehrende Zahlung, die zeitlich befristet und widerruflich ist. Die Erfolgsprämie ist in der Regel eine einmalige Zahlung, die in Abhängigkeit von einem bestimmten wirtschaft​lichen Erfolg gezahlt wird und deren Mittel nicht aus dem Gesamtvolumen des §10 Abs.1 stammen. 

(2) Die verschiedene Formen stehen gleichberechtigt nebeneinander. Es ist zulässig, dass der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter mehrere Formen des Leistungsent​gelts gewährt werden. 

(3) Das Leistungsentgelt muss allen Beschäftigten zugänglich sein. Leistungsgeminderte und Schwer​behinderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungs​entgelten ausgenommen werden. Ihre jeweilige Leistungsminderung oder Schwerbehinderung muss angemessen berücksichtigt werden.

§4 Verfahren zur Feststellung und Bewertung 

(1) Als Verfahren zur Feststellung und Bewertung von LOB sind sowohl die Zielvereinbarungen als auch die systematische Leistungsbewertung zulässig. Beide Systeme stehen gleichberechtigt nebeneinander und können zeitlich – auch bei einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter – hintereinander vereinbart werden. 

(2) Kommt es zwischen Vorgesetztem und Mitarbei​terin/oder Mitarbeiter zu keiner freiwilligen Zielver​einbarung, erfolgt die Vergabe einer LOB nach der Leistungsbewertung.

(3) Ausgangspunkt einer jeden Vergabeentscheidung – sowohl Zielvereinbarung als auch systematische Leis​tungsbewertung – ist eine aktuelle Aufgabenbeschrei​bung, aus der sich konkret ergibt, welche Anforderun​gen an die jeweilige Aufgabe gestellt werden. 

(4) Die Vorgesetzten sind zu Beginn des Verfahrens verpflichtet, die Stellen mit den prägenden Anforde​rungen, die für die zukünftige Bewertung der Tätig​keit maßgebend sind, zu beschreiben. Die Aufgaben​beschreibung hat schriftlich zu erfolgen. Die für die zukünftige Bewertung wesentlichen Punkte sind mit den jeweiligen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern zu be​sprechen (Einleitungsgespräch). Liegt eine Leistungs-minderung oder Schwerbehinderung vor, soll dies bei der Festlegung der wesentlichen Punkte bereits ange​messen berücksichtigt werden. 

(5) Zuständig für Gespräche, Zielvereinbarungen, Leistungsfeststellung usw. ist ausschließlich die/der unmittelbare Vorgesetzte.

§5 Systematische Leistungsbewertung

(1) Die Bewertungsmerkmale sollen gleichgewichtig sowohl die fachliche Leistung als auch die Arbeitsweise und die soziale Kompetenz der Mitarbeiterin/des Mit​arbeiter bewerten. Bezugsgrößen für die Bewertung der Leistung sind:

• Leistungsquantität; beispielsweise feststellbar als in bestimmter Zeit geleistete Arbeitsmenge oder benötigte Zeit für ein bestimmtes Arbeitsergebnis.

• Leistungsqualität; beispielsweise erkennbar an Häu​figkeit und Ausmaß von Fehlern, Mängeln, Störun​gen. Zeigt sich im Erkennen von Fehlerquellen, der Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung von Fehlern oder Verkürzung von Bearbeitungszeiten.

• Belastbarkeit und Ausdauer; zeigt sich beispielswei​se in der Befähigung, den nach Art und Intensität un​terschiedlichen Anforderungen anhaltend gerecht zu werden.

• Selbstständiges Arbeiten und vielseitige Verwend​barkeit; zeigt sich beispielsweise im zielstrebigen Lösen der eigenen Aufgaben unter Berücksichtigung alternativer Lösungsmöglichkeiten, unabhängig von Überwachung und Anleitung durch andere; Mitar​beiter übernimmt neue Aufgaben, Sonderaktionen oder unvorhergesehene Vertretungen.

• Einsatzbereitschaft; zeigt sich beispielsweise in der Fähigkeit, zusätzliche oder andere Aufgaben zu über​nehmen oder durch die Bereitschaft, berufsbezoge​nes Wissen zu erweitern.

• Kooperation und Koordination; zeigt sich beispiels​weise durch Unterstützung anderer nicht unterstell​ter Mitarbeiter durch Infos, Beratung und Mithilfe (Teamfähigkeit; bei Führungskräften tritt an diese Stelle das Führungsverhalten); Entgegennahme von Anregungen, Kritik, Einbringen von Vorschlägen, Ein​haltung von Vereinbarungen, Terminen und Zustän​digkeiten, aktives Aufgreifen von Problemen oder Entwicklung von Lösungen. 

(2) Jedes Bewertungsmerkmal ist nach dem unter §6 aufgeführten Punktesystem zu bewerten. Insgesamt sind höchstens 30 Punkte zur erreichen. Zur Vergabe einer LOB ist erforderlich, dass die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter mindestens 18 Punkte erreicht.

(3) Bei Punktwerten unterhalb von 18 Punkten besteht für die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter ein Anspruch und die Verpflichtung, an geeigneten Qualifizierungs- und Förderungsmaßnahmen teilzunehmen. Die konkreten Maßnahmen sind mit der Vorgesetzten/dem Vorge​setzten zu vereinbaren. Diese sollen für den Arbeit​geber und für die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter von Nutzen sein. 

(4) Der Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbei​terin/Mitarbeiter ist von großer Wichtigkeit. Entspre​chende Förderungs- und Verbesserungsmaßnahmen sollen frühzeitig besprochen und vereinbart werden. Im Zentrum der Gespräche muss die Leistung stehen. Es ist darauf zu achten, dass Gespräche zum Leistungs​verhalten in Ruhe stattfinden und vertraulich behan​delt werden. 

(5) Die Bewertung hat jährlich zum XX zu erfolgen.

§6 Punkteskala

(1) Im Beurteilungssystem erfolgt die Bewertung der Leistung nach der folgenden Punkteskala:

1 Punkt erfüllt die an die Stelle gebundenen Leis​tungserwartungen mit erheblichen Ein​schränkungen.

2 Punkte erfüllt die an die Stelle gebundenen Leis​tungserwartungen mit Einschränkungen.

3 Punkte erfüllt die an die Stelle gebundenen Leis​tungserwartungen uneingeschränkt.

4 Punkte übertrifft die an die Stelle gebundenen Leis​tungserwartungen.

5 Punkte übertrifft die an die Stelle gebundenen Leistungserwartungen erheblich und dau​erhaft.

§7 Zielvereinbarung

(1) Zielvereinbarungen sind ein Konzept, bei dem zwi​schen der Vorgesetzten/dem Vorgesetzten und der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter konkrete Ziele verein​bart werden, die in der Regel bis zum Ende einer be​stimmten Zielvereinbarungsperiode erreicht werden sollen. Zulässig sind auch Gruppenzielvereinbarungen, d.h. Zielvereinbarungen des Vorgesetzten mit einer Gruppe von Mitarbeitern. Der Abschluss einer Zielver​einbarung kann sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer initiiert werden.

(2) Die Ziele, die zu einer leistungsorientierten Bezah​lung führen, müssen zwischen der/dem Vorgesetzten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freiwillig vereinbart werden. 

(3) Die Ziele müssen schriftlich fixiert und präzisiert werden und vom Vorgesetzten und der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter unterzeichnet werden. Es dürfen nur solche Ziele vereinbart werden, die realistisch und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und innerhalb der normalen Arbeitszeit erreicht werden können. Leis​tungsminderung bzw. Schwerbehinderung müssen bei der Festlegung der Ziele entsprechend berücksichtigt werden.

(4) Kriterien für eine Zielvereinbarung sind z.B.:

• Verbesserung der Wirtschaftlichkeit,

• Verbesserung der Dienstleistungsqualität,

• Verbesserung der Kunden-/Bürgerorientierung. 

Sonstige weitere Ziele können unter Beachtung der unter Absatz 3 aufgeführten Grundsätze vereinbart werden. 

(5) Mit den Beschäftigen sind zwischen einem Ziel und höchstens drei Ziele zu vereinbaren. Die Ziele sind gleichgewichtig zu bewerten.

(6) Während der Laufzeit der Zielvereinbarungen müs​sen die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter fortwährend von ihren Vorgesetzten begleitet werden und „Feedback“ erhalten. Es muss ein Zwischengespräch stattfinden, wenn gravierende, vorher nicht erkennbare Umstän​de auftreten und die Möglichkeit zu Korrekturen der vereinbarten Ziele besteht. Auf diese Weise bleibt die Flexibilität der Zielvereinbarungen erhalten. Die Teil​nahme an diesem Gespräch gilt als Arbeitszeit.

(7) Wird die ursprüngliche Vereinbarung bspw. durch externe Umstände (beispielsweise Vorgesetztenwech​sel) gegenstandslos, müssen das Ziel/die Ziele und de​ren Gewichtung entsprechend den Maßgaben dieser Dienstvereinbarung ab dem Zeitpunkt des Eintritts des Ereignisses neu vereinbart werden. Die bis dahin erbrachten Leistungen müssen bei der neuen Zielver​einbarung entsprechend berücksichtigt und honoriert werden.

(8) Bei Eintritten, Austritten und Versetzungen wäh​rend der Laufzeit einer Zielvereinbarung sind die Ziele und die Richtgröße jeweils entsprechend anzupassen. Wird kein neues Ziel vereinbart, greift die strukturierte Leistungsbewertung (§5).

(9) Die Zielvereinbarung ergibt keine arbeitsrechtliche Verpflichtung und ist keine Nebenabrede zum Arbeits​vertrag.

§8 Laufzeit der Zielvereinbarung

(1) Die Zielvereinbarung wird grundsätzlich für ein Ka​lenderjahr oder im Falle des §4 Abs.1 Satz 2 für eine kürzere Zielvereinbarungsperiode abgeschlossen. Bei Einstellungen und Versetzungen ist unverzüglich nach Arbeitsaufnahme eine Zielvereinbarung abzuschlie​ßen. Erfolgt die Einstellung oder Versetzung in den letzten acht Wochen der Zielvereinbarungsperiode, ist zu prüfen, ob der Abschluss einer Zielvereinbarung noch sinnvoll ist. 

(2) Kommt keine Zielvereinbarung zustande, greift die systematische Bewertung.

§9 Ermittlung des Zielerreichungsgrades 

(1) Die Feststellung oder Bewertung von Leistungen geschieht durch das Vergleichen von Zielerreichungen mit dem in der Zielvereinbarung angestrebten Zielen. Es werden folgende Zielerreichungsstufen mit den nachfolgenden Punktzahlen definiert:

1. Stufe Die Ziele wurden mit deutlichen 

Einschränkungen erfüllt 6 Punkte.

2. Stufe Die Ziele wurden mit 

Einschränkungen erfüllt 12 Punkte.

3. Stufe Die Ziele wurden erfüllt 18 Punkte.

4. Stufe Die Ziele wurden übertroffen 24 Punkte.

5. Stufe Die Ziele wurden deutlich 

übertroffen 30 Punkte.

Zur Vergabe einer LOB ist erforderlich, dass die Mit​arbeiterin/der Mitarbeiter mindestens 18 Punkte er​reicht.

(2) Bei Punktwerten unterhalb von 18 Punkten besteht für die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter ein Anspruch und die Verpflichtung an geeigneten Qualifizierungs- und Förderungsmaßnahmen teilzunehmen. Die konkreten Maßnahmen sind mit der Vorgesetzten/dem Vorge​setzten zu vereinbaren. Diese sollen für den Arbeit​geber und für die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter von Nutzen sein. 

(3) Bei Gruppenzielvereinbarungen wird für die Ge​samtgruppe und somit für jedes einzelne Gruppen​mitglied derselbe Punktwert ermittelt.

§10 Verteilungsgrundsätze

(1) Der Arbeitgeber hat das für die LOB zur Verfügung stehende Gesamtvolumen jährlich nach den Grundsät​zen des §18 Abs.3 TVöD in Verbindung mit der Proto​kollerklärung zu Abs.3 S.1 zu ermitteln und bekannt zu geben. Dies erfolgt erstmals zum 01.01.2007.

(2) Es ist jährlich festzustellen, zu welchem Anteil die jeweiligen Entgeltgruppen in der Dienststelle/Betrieb vertreten sind. Es sind entsprechend der Qualifikati​onsebenen vier Untergruppen zu bilden: 

Untergruppe 1: EG 1–4

Untergruppe 2: EG 5–8

Untergruppe 3: EG 9–12

Untergruppe 4: EG 13–15

Die nach Abs.1 ermittelte Entgeltsumme der Arbeit​nehmer fließt entsprechend der Entgeltgruppe in die jeweilige Untergruppe ein. 

(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Min​destpunktzahl von 18 erreicht haben, erhalten pro Punktwert einen bestimmten Eurobetrag als LOB ausbezahlt. Der Eurobetrag errechnet sich aus dem nach Abs.2 ermittelten Volumen der jeweiligen Untergrup​pe, dividiert durch die Summe der bewertungsrele​vanten Punkte.

(4) Nicht ausgeschüttete Restbeträge des Gesamtvo​lumens werden in das Folgejahr übertragen. Nachzah​lungen wegen Änderungen der erzielten Punktwerte (z.B. erfolgreiche Beschwerden) werden aus dem Bud​get des Folgejahres entnommen.

(5) Bei Teilzeitbeschäftigten erfolgt grundsätzlich die Auszahlung der LOB anteilig entsprechend dem Verhältnis Teilzeitstunden/Vollzeitstunden. Liegen besondere Leistungen vor, kann eine abweichende Regelung getroffen werden, wie z.B. Erhöhung der erzielten Punktzahl oder Erhöhung des gemäß Satz1 ermittelten Verhältnisses.

(6) Wechseln sich Zeiträume einer Zielvereinbarung und einer systematischen Bewertung ab, sind für den jeweiligen Zeitraum entsprechende anteilige Zahlbeträge zu ermitteln. Bei Beurlaubungen usw. wird entsprechend dem Verhältnis Abwesenheitszeit/An​wesenheitszeit ein anteiliges Leistungsentgelt ge​währt.

(7) Bei von der Dienst- bzw. Arbeitsleistung Freigestell​ten (z.B. Personal- und Betriebsräte, Vertrauensper​sonen der Schwerbehinderten, Gleichstellungsbeauf​tragte) wird der Punktwert für die Zahlung einer LOB zugrunde gelegt, der sich als Durchschnittswert der LOB aller Beschäftigten der jeweiligen Untergruppe gemäß Absatz 2 ergibt. Die Freigestellten können auf Auszahlung einer LOB verzichten. Der Verzicht muss schriftlich erklärt werden und kann jederzeit wider​rufen werden.

(8) Die Kürzung des Leistungsentgelts ausschließlich aufgrund krankheitsbedingter Fehlzeiten ist unzuläs​sig.

(9) Die Auszahlung erfolgt als monatliche Zulage ab dem 01.01.2007 oder als einmalige Prämie mit den Bezügen des Monats xy, beginnend mit dem Monat xy 2007.

(10) Vorläufige Abschläge auf zu erwartende Zula​gen oder Prämien dürfen vor Ermittlung des konkre​ten Zahlbetrages gemäß Abs.1-3 ausgezahlt werden. Überzahlungen hat die/der Beschäftigte dem Arbeit​geber zu erstatten. 

(11) Personalrat/Betriebsrat und betriebliche Kom​mission haben einen Anspruch auf Mitteilung 

• des Gesamtvolumens gemäß §10 Abs.1, 

• der Anzahl der Beschäftigten pro Untergruppe, die eine Zahlung erhalten bzw. nicht erhalten,

• des durchschnittlich erreichten Punktwertes der Beschäftigten in jeder Untergruppe,

• des Euro-Zahlbetrages pro Punkt in jeder Untergruppe.

§11 Beamte

(1) Das Bewertungssystem der LOB ist entsprechend auf die Beamtinnen und Beamten der Dienststelle an​zuwenden.

(2) Die Vergabe der LOB erfolgt nach den beamten​rechtlichen Vorschriften. 

(3) Für die Bezahlung der LOB hat die Dienststelle ge​sonderte finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.

§12 Konfliktregelung 

Ist die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter mit der Leistungs​bewertung oder der Feststellung der Zielerreichung nicht einverstanden, kann sie/er dies innerhalb von einem Monat seit Bekanntgabe des Leistungsergeb​nisses bei der/dem Dienststellenleiter/in schriftlich beanstanden. Die betriebliche Kommission hat zu prüfen, ob die Beschwerde auf Mängel des Systems bzw. seine Anwendung zurückzuführen ist. Sie hat einen Vorschlag zur Regelung zu erarbeiten. Dieser ist einschließlich der Stellungnahme der/des für die
Leistungsbewertung zuständigen Vorgesetzten/Vor​gesetzten der/dem Dienststellenleiter/in zur Entschei​dung vorzulegen. Der/Die Dienststellenleiter/in hat endgültig in der Angelegenheit zu entscheiden. Wird der Beschwerde nicht stattgegeben, ist dies schriftlich zu begründen. 

§13 Anforderung an Führungskräfte

(1) Befragungen der Beschäftigten zum Führungsver​halten (Führungskräfte-Feedback) finden mindestens alle XX Jahre statt. 

(2) Die Führung von Mitarbeiter- und Vorgesetzten​gesprächen ist Pflicht jeder Führungskraft. Sie finden mindestens einmal jährlich statt.

(3) Führungskräfte sind verpflichtet, mindestens alle XX Jahre in Abstimmung mit der zuständigen Stelle der Behörde an Maßnahmen zur Führungskräftequa​lifizierung teilzunehmen, insbesondere für das Feld der sozialen Kompetenz und des Führungsverhaltens. 

§14 Stufenaufstiege

(1) Hat die/der Beschäftigte mindestens 24 Punkte er​reicht, hat die/der Dienststellenleiter/in zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen vorweggenommenen Stufenaufstieg gegeben sind (Prüfungsanspruch). 

(2) Das Prüfungsergebnis ist der/dem Beschäftigten schriftlich mitzuteilen.

§15 Schlussbestimmungen

(1) Andere Rechtsvorschriften und tarifvertragliche Bestimmungen bleiben unberührt. 

(2) Sollten Teile der Dienstvereinbarung für unwirksam erklärt werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Teile nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine dem gewollten Ziel möglichst nahe kommende Regelung zu treffen.

(3) Die Vertrag schließenden Parteien werden auftre​tende Schwierigkeiten im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit regeln. Die Dienstvereinbarung kann jederzeit im beiderseitigen Einvernehmen geändert werden; sie kann mit einer Frist von sechs Wochen zum Jahresende gekündigt werden. Andernfalls ver​längert sie sich jeweils um ein weiteres Jahr. Im Falle der Kündigung wirkt diese Dienstvereinbarung nach, bis zwischen Personal-/Betriebsrat und Dienststellen​leiter/Arbeitgeber eine Neuregelung vereinbart ist.

(4) Diese Dienstvereinbarung tritt mit dem ..... in Kraft.
